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14.  Öffentliche Zustellung von Bescheiden; 
 Az.: 124015052 
  

I. Gegen Herrn Sascha Reitz, zuletzt wohnhaft in 60435 Frankfurt am Main, Am 
Borsdorfer 65, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 
21.01.2019 (Az.: 124015052) ergangen.  

 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, D3009, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 28.01.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 3/2019/14 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Öffentliche Zustellung von Bescheiden; 
 Az.: 36.2 362128; 
 Az.: 36/2-362130-B3647 
 

I. Gegen Herrn Piotr Puzyrkiewicz, zuletzt wohnhaft in 48607 Ochtrup, Am Hang 
9, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 24.01.2019        
(Az.: 36.2 362128) ergangen.  
 

II. Gegen Herrn Pawel Bochniak, zuletzt wohnhaft in Opatowska 17/5, 27-600 
Sandomierz, Polen, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 
14.12.2018 (Az.: 36/2-362130-B3647) ergangen. 

 
Die Bescheide können vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, A016/A020, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Die Bescheide werden gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
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Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 31.01.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 3/2019/15 
 
 
 
 
 
 

16.  Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -;  
Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 i. V. m. 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 29.04.1992 - jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG, § 1 Abs. 1 UVPG NRW; 
hier: Unterhaltungsverband „Lengericher Aa-Bach“ 

 
 
Der Unterhaltungsverband „Lengericher Aa-Bach„ hat die Erteilung einer 
Plangenehmigung zum Ausbau eines Gewässers nach § 68 Absatz 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Umgestaltung eines Fließgewässers auf dem 
Grundstück Gemarkung Lengerich, Flur 187, Flurstück 147,119,221, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG i. V. m. dem UVPG NRW, so 
dass ein Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 7 - 13 UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der 
vorgelegten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses 
Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Tecklenburg, 28.11.2018 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umwelt- und Planungsamt - 
 Im Auftrag 
                                                                                    gez. Bücker 
 Amtsleiter 
 
 Kreis Steinfurt 3/2019/16 
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17.  Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -; 
Öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung des 
Einzelfalls gem. § 5 Abs. 2 des Gesetze über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 i. V. m. 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 29.04.1992 - jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung -; Fa. Dinkhoff Tiefbau GmbH 

 
Die Firma Dinkhoff Tiefbau GmbH, Prozessionsweg 18, 48493 Wettringen, betreibt auf 
dem östlichen Teil des Grundstückes in der Gemarkung Wettringen, Flur 9, Flurstück 48, 
seit vielen Jahren eine Abgrabung zur Gewinnung von Sand. Der Sandabbau wird in einer 
durchschnittlichen Mächtigkeit von 3 m im sogenannten Trockenabbauverfahren 
durchgeführt.  
 
Nunmehr wird eine Verlängerung der Abgrabungsgenehmigung um weitere 10 Jahre, bis 
zum 31.12.2028, beantragt. Die gesamte Abbau- und Verfüllfläche auf dem 
Betriebsgelände verfügt über eine Gesamtgröße von insgesamt 2,7 ha.  
 
Da durch den Abbau kein Grundwasser angeschnitten wird, richtet sich das 
Genehmigungsverfahren nach dem Abgrabungsgesetz NRW (AbgrG). Gemäß § 3 Abs. 6 
AbgrG in Verbindung mit § 1 UVPG NRW und Nr. 13 c des Anhangs 1 zum UVPG NRW 
ist für das Vorhaben eine standortbezogene Einzelfallprüfung entsprechend Anhang 2 
durchzuführen. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
durchzuführen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Der erste Prüfschritt dient dazu 
die in der Nummer 2.3 der Anlage 3 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien und Gebiete 
in den Blick zu nehmen. 
 
Das Vorhaben liegt außerhalb der in den Nummern 2.3.1 bis 2.3.11 der Anlage 2 des 
UVPG NRW genannten Schutzgebiete. Besondere örtliche Gegebenheiten liegen somit 
nicht vor.  
 
Der Kreis Steinfurt als Genehmigungsbehörde hat im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 des UVPG NRW angeführten Schutzkriterien festgestellt, 
dass für dieses Vorhaben die Durchführung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist.  

Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Steinfurt, 16.01.2019     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
         - Umwelt- und Planungsamt - 
        Im Auftrag 
  gez. Bücker 
        Amtsleiter 
 
        Kreis Steinfurt 3/2019/17 
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18.  Bekanntmachung des Beschlusses über den Wirtschaftsplan 2019 
des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband Tecklenburger 
Land“ 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 16 der Satzung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsverband 
Tecklenburger Land“ in Verbindung mit § 75 ff der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90) und § 14 Abs. 
1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S. 559), hat die 
Verbandsversammlung des WTL am 10.12.2018 folgenden Beschluss über den 
Wirtschaftsplan 2019 gefasst: 
 

§ 1 
 

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 werden festgesetzt: 
 

Erfolgsplan mit Erträgen von: 
                   mit Aufwendungen von: 
                   mit einem Jahresgewinn von: 

22.141.000,00 € 
20.461.000,00 € 

1.680.000,00 € 
  
Vermögensplan mit Einzahlungen und Auszahlungen 
von je 

17.290.000,00 € 

  
mit Verpflichtungsermächtigungen von 18.900.000,00 € 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen im 
Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Stellenplan wird, wie auf den Seiten 38 ff dieses Planes dargestellt, mit 80 Planstellen 
beschlossen. 
 

gez. Hasenkamp 
 

Vorsitzender der 
Verbandsversammlung 

gez. Lang 
 

Mitglied der 
Verbandsversammlung 

gez. Meyer 
 
 

Schriftführer 
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Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 18 Abs. 1 GkG in Verbindung mit § 80 Absatz 5 GO der 
Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 04.01.2019 angezeigt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Ibbenbüren, 15. Januar 2019     gez. Dr. Schrameyer 

(Verbandsvorsteher) 
 
Kreis Steinfurt 3/2019/18 
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19.  Bekanntmachung des Volkshochschul-Zweckverbandes 
Lengerich/Westf. über den Jahresabschluss zum 31.12.2017 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

31 
 

  



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreis Steinfurt 3/2019/19 
  


